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Beschlussvorlage 

 

 Gemeinde Biblis 

 

  

Drucksachen-Nr. VL-101/2009 

 Biblis den 02.09.2009

Allgemeine Bauangelegenheiten Aktenzeichen: 610-10 Gö/Pü

  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevorstand 08.09.2009 4 nichtöffentlich 

Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss 

23.09.2009 4 öffentlich 

Titel 
 
Aufstellung des Regionalplans Südhessen 
hier: Erneute Anhörung und Offenlegung des Entwurfs gemäß HLPG, Öffentliche Auslegung und 
Beteiligung der Behörden einschließlich der Nachbarkommunen nach BauGB 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Gemeindevorstand beschließt den nachstehend genannten Zeitraum für die Stellungnahme zum neuen  
Entwurf des Regionalplanes Südhessen. 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Wie bereits in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 25.08.2009 erwähnt, liegt der Entwurf des Regionalplanes 
für die Region Südhessen in der Zeit vom 01.09.2009 bis zum 02.11.2009 öffentlich aus. Die Gemeinde ist 
gehalten, während des Offenlegungszeitraumes den Planentwurf einschließlich Umweltbericht zur Kenntnis zu 
nehmen. Des Weiteren hat die Gemeinde die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen mitzuteilen. Die 
gemeindliche Stellungnahme muss bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung (16.11.2009) 
beim Regierungspräsidium in Darmstadt eingereicht werden. 
 
Hinweis: 
Der Regionale Flächennutzungsplan für das Gebiet des Ballungsraumes Frankfurt am Main trifft für die Gemeinde 
Biblis nicht zu.  
 
Die Verwaltung hat folgende Vorgehensweise überlegt: 
 
1. In der Sitzung des Bauausschusses am 23.09.2009 erhalten alle Fraktionen eine CD-ROM, um sich einen 
Einblick in die künftige Planung zu verschaffen. 
 
 
 
 
 
 
2. Die Verwaltung wird bis spätestens in der Sitzung der Gemeindevertretung am 30.09.2009 den Entwurf einer 
Stellungnahme fertigen und diesen den Fraktionen zur Beratung zuleiten. 
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3. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 11.11.2009 müsste dieser Entwurf beraten, gegebenenfalls ergänzt 
oder korrigiert und beschlossen werden, damit die Frist am 16.11.2009 zur Abgabe eingehalten werden kann. 
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Finanzielle Auswirkungen:  
 
Haushaltsjahr  
Haushaltsstelle  
  
Bedarf  
Jährliche Folgekosten  
  
Mittel vorhanden (ja/nein)  
  
 
 
Anlage(n): 
 
 




